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Satzung vom xx.12.2020 
zur 4. Änderung der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässe-

rungsanlagen in der Stadt Voerde (Niederrhein) 
vom 23. Dezember 2016 

(nach dem Stand der 3. Änderung vom 13.12.2019) 
 
 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung 14.7.1994 (GV. NRW. S. 666), des Wasser-
haushaltsgesetzes des Bundes vom 31.7.2009 (BGBl. I S. 2585ff.), der §§ 51ff. des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 25.6.1995 (GV. NRW S. 926), – jeweils in der zurzeit geltenden Fassung 
– hat der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) am 15.12.2020 folgende Satzung beschlos-
sen: 
 
 

Artikel 1 
 

Durch Ergänzung der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 
(Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - SüwVO Abw NRW) um einen Absatz 
erhält der § 9 Abs. 4 folgende Fassung: 

„Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktions-
prüfung bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 
bis 9 SüwVO Abw NRW. Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW hat der Eigentümer des 
Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 7 SüwVO Abw NRW der Erbbauberechtigte private 
Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Errichtung oder nach ihrer 
wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu 
lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen ergeben 
sich im Übrigen aus § 8 Abs. 2 und Abs. 3 SüwVO Abw NRW. Legt die Stadt darüber 
hinaus durch gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüf-
fristen fest, so werden die betroffenen Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberech-
tigten durch die Stadt hierüber im Rahmen der ihr obliegenden Unterrichtungs- und 
Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das gleiche gilt, wenn 
die Stadt Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW fort-
führt.“ 

 

In § 9 Abs. 5 wird der zweite Satz gestrichen 

 

In § 9 Abs. 6 erhält der dritte Satz folgende Fassung: 

„Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt durch den Grundstückseigentümer 
oder Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 7 SüwVO Abw NRW) unverzüglich 
nach Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfestellung durch 
die Stadt erfolgen kann.“ 

 

§ 9 Abs. 7 wird gestrichen 
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§ 9 Abs. 8 wird zu Abs. 7 

 

 

 

 

 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 9 Abs. 4, Abs. 5 S. 2, 
Abs. 6 S. 3 und Abs. 7 der Satzung über die Entsorgung von Grundstückentwässe-
rungsanlagen in der Stadt Voerde (Niederrhein) vom 23.12.2016 nach dem Stand 
der 3. Änderungssatzung vom 13.12.2019 außer Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen kann gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf 
eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigever-

fahren wurde nicht durchgeführt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und da-

bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
 
 
Voerde (Niederrhein), xx.12.2020 
 
 
 
H a a r m a n n 
Bürgermeister 
 




